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Der Strom durchläuft daher einen Wcg von
ein paar hundert Stunden in cinem einzigen
Nu, und deßhalb giebt cs eigentlich für ihn
keine Umwege, denn er langt doch im Augenblick

an. Es ift also anch gleichgültig, ob die

Nachrichtcn auf dcm kürzesten Weg zum Zicl
gelangen oder ob sie cincn großen Umweg zu
durchlaufen haben, ünd deßhalb fcheint cs auch

wirklich das beste Mittel, die Untcrbrechungeu
in einzelnen Linien unschädlich zu machen, wenn
man mehrerlei Wege anlegt, weil immer dcr
cine odcr dcr andere noch anwendbar ift.

Ich muß abcr doch noch zum Schluß erzählen,

wic sehr man die Apparate zum Zeichengeben

vervollkommnet hat. Anstatt des Eisens,
das auf dem Tische klopft, hat man einen Hebel

angebracht, dcr auf cincm sich fortbcwcgcn-
dcn Papicrstrcifen Punktc eindrückt und also in,
der oben mitgetheilten Art schreibt. Auf der'
einen Station, z. B. in Bern, wird alfo die

Klappe bewegt, und auf dcr andcrn Station,
z. B. iu Bafel, schreibt dcr Tclcgraph die Nachricht

selbst nieder bloß dadurch, daß,dcr Hebel
Punktc macht, aber diese treffen auf cincn Pa-
pierstreifcn, der beständig fortrückt, so daß die

Punkte in cincr Linie nebcn einander erscheinen.

Durch die größern Zcitabständc, die man
zwischen dem Niederdrücken dcr Klappe läßt,

entstehen auch größere Abstände zwifchen dcn Punkten

auf dem Papier, und so wird die Schrift
erzeugt, die wir obcn erklärt, haben. Dieses

Schreiben durch die Klappc geht bei eingeübten

Telegraphisten so rasch, daß man in einer

Minute durchschnittlich 17 Worte zu Papier
bringt, also ungefähr eben so vicl, als ein
geübter Schreiber mit der Feder wieder geben
kann. Obiger Schrcibapparat ist jetzt allgemein
als der zweckmäßigste anerkannt und auch schon

schr vcrbrcitct. Er ist angewandt bei allcn Tc-
legraphcnlinien der Ver. Staaten in Nordamerika,

aus cincr Länge von nahe an 2400 Stunden.

Weniger in England, wo man fich cineS

unvollkommenern Apparats bedient, weil cr in
England erfunden ist; auch nicht in Frankrcich.
wo man darauf ausgeht, mit dem galvanischen
Telegraphen die Zeichen nachzumachen, die der

optische alte Telegraph von Chapp giebt.

Dagegen ist dieser Apparat im ganzen Gebiet dcs

dcutfch'östcrrcichischen Tclcgraphenvcrcins, was >

80 Millionen Mcnschcn umfaßt, jctzt eingeführt

und wird bald auch die ganze Schweiz
nach allen Richtungen durchziehen.

In der Schweiz wurde zum ersten Mal
zwischen den Städten St. Gallcn und Zürich tclc-
graphirt. Fragc und Antwort wurden binnen
ciner halben Minute zwischen dicscn beiden,
17 Stunden von einander entfernten Orten
gewechselt. Dicsem wunderbar schnellen
Verkehrsmittel enifprcchend ging auch die Errichtung

dcr Tclcgmphcn in dcr Schweiz rasch
von Statten; Ende Dez. 185 l ward sie beschloffen,

und am l7, Juli 1852 fand schon dic erste

Probe zwischen St. Gallen und Zürich Statt.

Die pflichtschuldige Ausnahme.
In'cincm schwäbischen Städtchen aß cin

Schwcizcr in cincm Wirthshause zu Mittag,
und sagte nach dcm Essen zu dcm Wirthe, cS

habc ihm heute so gut geschmeckt, wic sonst

Keinem im ganzen Lande. „Den Herrn Amtsvogt

ausgenommen", fiel ihm dcr Wirth ganz
ernsthaft ins Wort. „ Nein!" fagte dcr Frcmdc,
„ich nehme Nicmandcn aus." „Den Herrn
Amtsvogt müssen Sic ausnehmen, dcnn das
ift in unserm Städtchen hergebrachte Gewohnheit."

Der Schweizer bestritt die Ausnahme,
der Wirth, als guter Bürgcr und getreuer
Unterthan, vertheidigte sic, und sie gcricthcn
alsbald in solch hcftigen Wortwcchsel, daß die

Sachc vor den Amtsvogt gcbracht wurde. Nach-
dcm dieser die erbitterten Gegner angehört hatte,
entschied cr den Streit in folgenden Worten:^
„Mein Herr, es ift bei uns herkömmlich, bei

allen Gelegenheiten mit dem regierenden Amtsvogt

cine Ausnahme zu machen. Da Sie sich

nun gcgcn diefes, seit undcnklichcn Zeiten cin-
gcführte Recht, auflchncn wollcn, so verfallen
Sie in die Strafe von 1 fl,, und das von
Rechtens wcgcn," „Schr wohl," war des Schweizers

Antwort, „aber cs fci mir doch auch cr-
laubt, zu sagen: Dcr vcrfluchtc Kcrl, dcr mich

vor Gericht brachte, ist dcr größte Narr, dcn
cs geben kann, Sic, mein Herr Amtsvogt,
ausgenommen."
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